
VBP Nr. 6 Mennoniten 
Stellungnahmen TÖB Offenlage gem. § 3(2) und 4(2) BauGB vom 19.03. - 20.04.2018 

Bezirksregierung Köln, Fluglärm 15.03.2018 

BezReg Düsseldorf, KBD 28.03.2018 

RNG Rheinische Netzgesellschaft 06.04.2018 

Rhein-Sieg-Kreis 10.04.2018 

Landwirtschaftskammer NRW 11.04.2018 

Aggerverband 11.04.2018 

Landesbetrieb Wald und Holz 20.04.2018 

Rheinisch Bergischer Kreis 20.04.2018 

  

  

  

  

  

  

 

 
Stellungnahmen Bürger 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Stand: 30.04.2018 









Fluglärmschutzbereich Nacht

Nacht 60 dba

Nacht 55 dba

Stadt Lohmar
Hauptstr. 27-29, 53797 Lohmar / Tel. (02246) 15-0

Anlass:

Thema:

AZ: 63/ti

Bearbeiter: K.TILLMANN

Datum:

Maßstab: 1 : 2000

Ausschnitt aus der kommunalen Stadtkarte.

Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf erstellt und nicht an Dritte abgegeben werden. In der

Darstellung können Veränderungen berücksichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind.

Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 28.03.2018 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5382028-197/18/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Weihe 

Zimmer 116 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Lohmar, Bebauungsplan Nr. 6 Mennoniten  
 
Ihr Schreiben vom 08.03.2018  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im bean-
tragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Be-
reichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel ge-
funden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen.  
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine 
Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internet-
seite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
(Weihe) 

Stadt Lohmar 
Ordnungsamt 
Rathausstr. 4 
53797 Lohmar 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
XXX9 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382028-197/18

 

Datum : 28.03.2018
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1:1.500Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

31.01.2018 01.3-Kl. 10.04.2018 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.  6 Mennoniten 
Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zum oben genannten Plan wird wie folgt Stellung genommen: 

Gewässerschutz 

Im Osten des betrachteten Bereichs verläuft ein Gewässer. In den Planunterlagen 

wird dieses Gewässer als „oberirdischer nasser Graben“ bezeichnet. Diese 
Bezeichnung sollte in „Gewässer“ geändert werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für bauliche Anlagen an dem Gewässer eine 
wasserrechtliche Genehmigung gem. § 22 Landeswassergesetz NRW i. V. m. § 36 
Wasserhaushaltsgesetz erforderlich ist. 

 
Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung 

Für die Flächen westlich des Gewässers ist eine Beseitigung des Niederschlag-
wassers über das Mischsystem - gem. Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt 
Lohmar - vorzusehen. 

Für die Flächen östlich des Gewässers ist eine Beseitigung des Niederschlags-
wassers in das Oberflächengewässer möglich. Hierzu ist eine wasserrechtliche 

Erlaubnis zu beantragen. 

Es wird um Regelungen im Bebauungsplan gebeten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

gez. Klüser 

 

 
Stadt Lohmar 

Der Bürgermeister 
Bauaufsichts- und Planungsamt 

Postfach 12 09 
53785 Lohmar 

 
 
 
 

Referat Wirtschaftsförderung und 

Strategische Kreisentwicklung  

- Fachbereich 01.3 -  

Beate Klüser 

Zimmer: 5.21 

Telefon: 02241 - 13-2327 

Telefax: 02241 - 13-3116 
E-Mail: beate.klueser@rhein-sieg-kreis.de 





Aggerverband – Körperschaft des öffentlichen Rechts – Sonnenstraße 40 – 51645 Gummersbach
Tel.: 02261/36-0 . Fax: 02261/36-8000 . Internetadresse: www.aggerverband.de . E-Mail: info@aggerverband.de

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt, IBAN DE85 3845 0000 0000 2713 12 . BIC WELADED1GMB
Kreissparkasse Köln, IBAN DE06 3705 0299 0341 0008 95 . BIC COKSDE33XXX

Sparkasse Wiehl, IBAN DE57 3845 2490 0000 3722 27 . BIC WELADED1WIE

.
  Aggerverband . Sonnenstraße 40 . 51645 Gummersbach

.

Bauaufsichts- und Planungsamt
Stadthaus
Frau Kerstin Tillmann
Hauptstraße 27-29
53797 Lohmar

Auskunft erteilt: Liane Nagel
Durchwahl: 02261/36-1725
Fax: 02261/368-1725
E-Mail: nag@aggerverband.de

Bei Antwort bitte angeben:
Mein Zeichen: 18-346-fu-gor-nag
Datum: 11. April 2018

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 Mennoniten in Lohmar 
hier: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

Ihre E-Mail vom 08.03.2018 

Sehr geehrte Frau Tillmann,

auf Ihre o.g. E-Mail nehme ich nachfolgend Stellung:

Gewässerunterhaltung und –entwicklung

Gewässerrandstreifen gem. § 31 Landeswassergesetz (LWG)

Auf die Einhaltung eines Gewässerrandstreifens gemäß § 31 LWG entlang des 
Gewässers ist zu achten.
Die im Plan dargestellten Bestandsparkplätze auf der, in Fließrichtung gesehenen, 
rechten Gewässerseite im südlichen Plangebiet, weisen einen Abstand zum 
Gewässer auf. Die Plandarstellung ist hier abweichend. Der vorhandene Abstand 
sollte mindestens eingehalten werden.

Anlagen am Gewässer gem. § 22 LWG

Die zur Erschließung der neuen Parkplätze erforderlichen Gewässerüberfahrten 
sollten hydraulisch ausreichend bemessen werden.
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Aggerverband – Körperschaft des öffentlichen Rechts – Sonnenstraße 40 – 51645 Gummersbach
Tel.: 02261/36-0 . Fax: 02261/36-8000 . Internetadresse: www.aggerverband.de . E-Mail: info@aggerverband.de

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt, IBAN DE85 3845 0000 0000 2713 12 . BIC WELADED1GMB
Kreissparkasse Köln, IBAN DE06 3705 0299 0341 0008 95 . BIC COKSDE33XXX

Sparkasse Wiehl, IBAN DE57 3845 2490 0000 3722 27 . BIC WELADED1WIE
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Niederschlagswasserbeseitigung

Für die Niederschlagswasserbeseitigung der geplanten Parkplatzanlage ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Bei geplanten Einleitungen von 
Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer sollten sich die zulässigen 
Einleitungsmengen an den Anforderungen des Merkblattes BWK M3/M7 
orientieren.

Aus Sicht der Abwasserbehandlung bestehen keine Bedenken da die Flächen im 
Netzplan der Kläranlage Donrath als Mischsystem enthalten sind.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere  Informationen benötigen, dann erreichen Sie  
Frau Funk (Gewässerentwicklung) am besten unter der Telefon-Nr. 02261/361142 
und Herrn Gorres (Abwasserbehandlung) unter der Telefon-Nr. 02261/361160.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand 
Im Auftrag

Hubert Scholemann



  

                  Landesbetrieb Wald und Holz 
                  Nordrhein-Westfalen 
 

 

 
 
 
 
 

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 
Krewelstraße 7, 53783 Eitorf 

 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 6 „Mennoniten“ 
 
Ihre Mail vom 08.03.2018 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

gegen das geplante Vorhaben bestehen aus forstfachlicher Sicht seitens des 

Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft keine Bedenken. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Schäfer 

 

 

 

 

PER  MAIL 
 

Stadt Lohmar 

Bauaufsichts- u. Planungsamt 

Hauptstr. 27 – 29 

53797 Lohmar 
 
 
 
 
planung@lohmar.de 
 

 
20.04.2018 
Seite 1 von 1 
 
Aktenzeichen 
310-11-24.107 RFA 04 
bei Antwort bitte angeben 
 
Frau Schäfer 
FG Hoheit/Zentrale Dienste 

 

Telefon 02243 921618 
Telefax  02243 921685 
 
britta.schaefer@wald-und- 
holz.nrw.de 
 
  

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Regionalforstamt Rhein-Sieg-

Erft 

Krewelstraße 7 

53783 Eitorf 

Telefon 02243 9216-0 

Telefax 02243 9216-85 

Rhein-Sieg-Erft@wald-und-

holz.nrw.de 

www.wald-und-holz.nrw.de 

 

 

Bankverbindung 

HELABA 

Konto :4 011 912 

BLZ :300 500 00 

IBAN: DE10 3005 0000 0004 

0119 12 

BIC/SWIFT: WELA DE DD 

 

Ust.-Id.-Nr. DE 814373933 

Steuer-Nr. 337/5914/3348 




